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In Kürze: OGH zum EKEG und der downstream-Kreditvergabe: Der Er-
stattungsanspruch nach § 9 Abs 1 Satz 2 EKEG ist auch auf die 
downstream-Kreditvergabe anwendbar. Entscheidendes Kriterium 
ist, ob eine Weisung vorliegt.

OGH zu Kontrollrechten ausgeschiedener Kommanditisten: Die 
Auskunfts- und Kontrollrechte ausgeschiedener Kommanditisten 
sind im Außerstreitverfahren geltend zu machen. Eine Ausnahme 
besteht in jenen Fällen, in denen nicht nur die Kontroll- und Über-
wachungsrechte streitig sind, sondern auch ihre tatsächlichen und 
rechtlichen Grundlagen.

OGH zum Informationsrecht des GmbH-Gesellschafters: Dem 
Gesellschafter einer GmbH steht ein umfassendes Informations-
recht gegenüber der Gesellschaft zu. Grenzen sind der Gesetzes-
verstoß und Rechtsmissbrauch. Stützt sich die Gesellschaft auf ein 
Informationsverweigerungsrecht, dann trägt sie dafür die Behaup-
tungs- und Beweislast.

OGH zur Anfechtungslegitimation von Aktionären: Die Überprü-
fung der Rechtmäßigkeit der Willensbildung wird allein aufgrund der 
Gesellschafterstellung genehmigt. Am Anfechtungsinteresse fehlt 
es ausnahmsweise dann, wenn die Nachprüfung des Hauptver-
sammlungsbeschlusses für niemanden mehr rechtlich bedeutsam 
sein kann (hier: Untergang der Gesellschaft infolge Verschmelzung).

OGH zur Prüfpflicht des FB-Gerichts: Das Firmenbuchgericht 
kann die rechtlichen Grundlagen des Übertragungsakts bei einer 
Geschäftsanteilsabtretung prüfen und hierzu die Vorlage des ent-
sprechenden Notariatsakts verlangen.

OGH zum Wiederkaufsrecht bei Verschmelzungen: Wieder-
kaufsrechte einer übertragenden Gesellschaft erlöschen nicht durch 
die Verschmelzung. Der Untergang der übertragenden Gesellschaft 
ist nicht mit dem Tod einer natürlichen Person gleichzusetzten, wes-
wegen § 1070 ABGB nicht anwendbar ist. 

OGH in mehreren Entscheidungen zur Einlagenrückgewähr: 
(1) Der Anspruch auf Rückzahlung wegen eines Verstoßes gegen 
das Verbot der Einlagenrückgewähr ist ein eigenständiger gesell-
schaftsrechtlicher Anspruch. Die Vertretungsmacht des Geschäfts-
führers ist beim Abschluss von Vereinbarungen, die gegen dieses 
Verbot verstoßen, beschränkt. (2) In einer weiteren Entscheidung 
wurde klargestellt, dass sich jedermann auf die absolute Nichtig-
keit eines Vertrags, der gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr 
verstößt, berufen kann. Auf eine Nahebeziehung des Klägers zum 
Verstoß kommt es nicht an. (3) Schließlich wurde in einem anderen 
Judikat entschieden, dass die Rückzahlung des Privatkredits eines 
GmbH-Gesellschafters aus Gesellschaftsmitteln natürlich einen Tat-
bestand der verbotenen Einlagenrückgewähr darstellt.

COVID-19-Gesetzgebung: Die COVID-19-Pandemie hat den 
Gesetzgeber dazu veranlasst, die gesellschaftsrechtliche Willens-
bildung zu erleichtern und die Fristen für die jährliche Gesellschaf-
terversammlung sowie für die Erstellung und Offenlegung von Un-
terlagen der Rechnungslegung zu verlängern.
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1.1  Erstattungsanspruch nach § 9 Abs 1 Satz 2 EKEG 
bei downstream-Kreditvergabe (OGH 23.04.2020, 6 Ob 
154/19v)

Diese Entscheidung ist eine Nachwehe der Insolvenz des 
Alpine-Konzerns und betrifft den Erstattungsanspruch nach 
§ 9 Abs 1 Satz 2 EKEG. Klägerin ist die insolvente öster-
reichische Holding-Gesellschaft, die offenbar überwiegend 
Finanzierungsfunktion hatte. Beklagte ist deren spanische 
Alleingesellschafterin.

Die Klägerin hatte auf Weisung der Beklagten (so die Be-
hauptung der Klägerin) mehrere eigenkapitalersetzende Ge-
sellschafterdarlehen an ihre Tochter, die operative Bauge-
sellschaft, begeben. Diese Darlehensforderungen wurden 
in der Insolvenz der Baugesellschaft mit Hinweis auf das 
EKEG bestritten. Die Klägerin machte diese Beträge daher 
– gestützt auf § 9 Abs 1 Satz 2 EKEG und § 83 GmbHG 
– gegen ihre Muttergesellschaft geltend. Während das Erst-
gericht die Klage abwies, hob das Berufungsgericht diese 
Entscheidung auf. Der OGH folgte dieser Ansicht und wies 
den Rekurs der Beklagten zurück.

Idealtypischer Anwendungsfall von § 9 Abs 1 EKEG ist die 
Kreditgewährung durch eine Schwestergesellschaft. Dem-
nach ist der Kredit – bei Vorliegen der übrigen Vorausset-
zungen – auch in dieser Konstellation eigenkapitalersetzend 
und hat die kreditgebende Schwestergesellschaft einen 
Erstattungsanspruch gegen die weisunggebende Mutter. 
Die Bestimmung soll Umgehungskonstruktionen, bei denen 
die Konzernmutter ihre Finanzierungsverantwortung auf ein 
anderes Konzernunternehmen abwälzt, verhindern. Bei ei-
ner eigenkapitalersetzenden Kreditvergabe einer Mutter an 
ihre Tochtergesellschaft (wie im vorliegenden Fall) greift be-
reits der EKEG-Schutz gem §§ 5, 8 EKEG. Während das 
EKEG primär Gläubigerschutz auf Ebene des Kreditnehmers 
bezweckt, erfüllt der in § 9 Abs 1 Satz 2 EKEG angeordne-
te Erstattungsanspruch eine Schutzfunktion zugunsten 
der (Gläubiger der) kreditgebenden Gesellschaft. Der Mei-
nungsstand zur Anwendung der Bestimmung auf vertikale 
Kreditvergaben im Konzern ist uneinheitlich. 

Nach Abwägen der verschiedenen Positionen in der Lite-
ratur sieht der OGH die Bestimmung in § 9 Abs 1 Satz 2 
EKEG auch auf die downstream-Kreditvergabe anwendbar. 
Entscheidendes Kriterium ist, ob eine Weisung vorliegt. Dies 
war im vorliegenden Fall noch nicht ausreichend ermittelt und 
muss nach Verfahrensergänzung festgestellt werden. Das 
Gericht legt dieser Weisung ein weites Begriffsverständnis zu-
grunde, lässt hier aber keinen Anscheinsbeweis zu.

Praxistipp:  

Mit dieser Entscheidung wurde der Schutz 
unter dem EKEG erheblich zugunsten kre-
ditgebender Gesellschaften erweitert. Wenn 
eine Gesellschaft unfreiwillig – nämlich auf 

Weisung ihrer Muttergesellschaft – ein eigen-
kapitalersetzendes Darlehen an ihre Tochter-
gesellschaft gibt, dann kann sie die Erstattung 
der Kreditsumme von ihrer Mutter verlangen. 
Aus Sicht der Kreditgeberin ist es also ratsam, 
Weisungen zur konzerninternen Kreditverga-
be an Konzerngesellschaften stets sorgfältig 
zu dokumentieren. 

1.2 Kontrollrechte ausgeschiedener Kommanditisten 
(OGH 19.12.2019, 6 Ob 229/19y)

Der OGH musste in dieser Entscheidung die Frage klären, 
ob ausgeschiedene Kommanditisten einer Kommanditge-
sellschaft ihre Auskunfts- und Kontrollrechte im Verfahren 
außer Streitsachen geltend zu machen haben. Die Kläger 
begehrten die Einsichtnahme in die Geschäftsbücher, um 
die Richtigkeit der Gewinnverteilung und ihrer Abfindungs-
ansprüche bei Ausscheiden überprüfen zu können. 

Das Erstgericht sprach aus, die Rechtssache sei im streiti-
gen Rechtsweg zu führen und gab dem Einsichts- und Aus-
kunftsbegehren statt. Das Berufungsgericht hob hingegen 
die erstgerichtliche Entscheidung wegen Nichtigkeit auf. 
Nach ihrer Ansicht seien Bucheinsichtsrechte ausgeschie-
dener Kommanditisten im Verfahren außer Streitsachen 
geltend zu machen. Wenn nicht nur die Kontroll- und Über-
wachungsrechte des Gesellschafters streitig sind, sondern 
auch die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen, so ist 
das Recht auf Bucheinsicht im Klagewege durchzusetzen. 

In seiner Entscheidungsbegründung folgte der OGH den 
Ausführungen des Rekursgerichts und erwog, dass nach 
herrschender Rechtsprechung vertraglich eingeräumte 
Kontrollrechte sowie Anträge nach § 166 Abs 1 UGB im 
Außerstreitverfahren zu entscheiden sind. Ferner führt laut 
OGH das Ausscheiden eines Kommanditisten nicht zur Än-
derung der anzuwendenden Verfahrensart, da dem ausge-
schiedenen Kommanditisten Auskunfts- und Kontrollrechte 
nur im Hinblick auf seine seinerzeitige Gesellschafterstellung 
zustehen. Eine aufrechte Mitgliedschaft des Gesellschafters 
stellt bereits im Schrifttum kein relevantes Kriterium zur 
Abgrenzung zwischen streitigem und außerstreitigem Ver-
fahren dar. Der OGH bestätigte seinen Tenor aus früheren 
Entscheidungen, dass beispielsweise auch das Ausschei-
den von Gesellschaftern während eines Verfahrens keinen 
Einfluss auf die Ausübung des Verfahrens außer Streitsa-
chen hat. Sogar der ausgeschiedene GmbH-Gesellschafter 
hat nach ständiger Rechtsprechung seinen Informationsan-
spruch im Außerstreitverfahren zu verfolgen, da das Außer-
streitverfahren kein "Rechtsschutzdefizit" darstellt, sondern 
aufgrund seiner Flexibilität viel besser als das Streitverfah-
ren geeignet ist.

1. Aktuelle Rechtsprechung
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1.4 Rechtsschutzinteresse bei der Anfechtung von 
HV-Beschlüssen (OGH 19.12.2019, 6 Ob 113/19i)

In der gegenständlichen Entscheidung befasste sich der 
OGH mit der Anfechtungslegitimation und dem individuellen 
Rechtsschutzbedürfnis der Aktionäre. Die Beklagte – eine 
ausländische Gesellschaft – war aufgrund einer Verschmel-
zung nach dem EU-VerschG Gesamtrechtsnachfolgerin 
der ursprünglich Beklagten. Da sich der Aufsichtsrat der 
übernehmenden Gesellschaft aus denselben Mitgliedern 
wie in der übertragenden Gesellschaft zusammensetzte, 
begehrte die Klägerin die Nichtigerklärung sowie in eventu 
die Feststellung der Nichtigkeit des zuletzt gefassten Be-
schlusses, durch den ein männliches Aufsichtsratsmitglied 
gewählt wurde; des Weiteren die Feststellung der Nichtig-
keit der Beschlüsse über die Wahl der übrigen männlichen 
Aufsichtsratsmitglieder. Gestützt ist das Vorbringen auf die 
Verletzung der Bestimmungen zur Geschlechterdiversität 
des Aufsichtsrats gem § 87 Abs 2a AktG.

Nach Ansicht des OGH bedarf die Erhebung von Anfech-
tungs- oder Nichtigkeitsklagen keines individuellen Rechts-
schutzbedürfnisses, also keiner Betroffenheit in der eigenen 
Rechtssphäre. Allein aufgrund der Mitgliedschaft hat ein Ak-
tionär bereits das Recht auf Überprüfung der Rechtmäßig-
keit der Willensbildung in der Gesellschaft. Wenn die Nach-
prüfung rechtlich für niemanden mehr bedeutsam ist oder 
die Gesellschaft auf eine andere verschmolzen wird und die 
Parteienbezeichnung zu berichtigen ist, entfällt – falls der 
angefochtene Beschluss nicht in der übernehmenden Ge-
sellschaft fortwirkt – allerdings das Rechtsschutzinteresse. 
Nach Ansicht des OGH indiziert das Erlöschen der übertra-
genen Gesellschaft die fehlende rechtliche Bedeutung der 
Beschlüsse über die Wahl in den Aufsichtsrat. Im konkre-
ten Fall waren das Rechtsschutzbedürfnis und das recht-
liche Interesse weder aus der Gesellschafterstellung in der 
übernehmenden Gesellschaft, noch aus dem bestehenden 
Vergütungsanspruch des Aufsichtsratsmitglieds abzuleiten. 

1.5 Prüfpflicht des Firmenbuchgerichts (OGH 
23.01.2020, 6 Ob 3/20i)

In dieser Entscheidung geht es darum, ob die Gesellschaft 
in einem Firmenbuchverfahren über die Eintragung eines 
neuen Geschäftsführers und Gesellschafters Parteistellung 
genießt.

Der OGH stellte dazu einerseits klar, dass die Anmeldung 
zwar von den Geschäftsführern vorzunehmen ist, die An-
meldung aber im Namen der Gesellschaft erfolgt. Bei Ableh-
nung der Eintragung ist die Gesellschaft deshalb beschwert 
und als Partei rekurs- und revisionsrekursberechtigt. An-
dererseits entschied das Höchstgericht nochmals (wie 
bereits in dem dieselben Parteien betreffenden Verfahren 
OGH 31.08.2018, 6 Ob 154/18t), dass das Gericht auch 
die Gültigkeit der Geschäftsanteilsabtretung prüft, wenn es 
Bedenken gegen die Richtigkeit der dem Gesuch zugrunde 
liegenden Tatsachen hegt. Damit stellt sich der OGH nun 

1.3 Zum Informationsrecht des GmbH-Gesellschafters 
(OGH 20.02.2020, 6 Ob 166/19h)

Die gegenständliche Entscheidung befasst sich mit dem 
Informationsrecht des GmbH-Gesellschafters. Der OGH 
beschäftigte sich insbesondere mit den Grenzen dieses 
umfassenden Informationsanspruchs sowie mit der Be-
hauptungs- und Beweislast bei dessen Verweigerung. 
Nach dem Sachverhalt war die Antragstellerin zu 32% 
Gesellschafterin der Antragsgegnerin. Die Antragstellerin 
sicherte sich im Gesellschaftsvertrag maßgebliche Kont-
rollrechte zu. Insbesondere für die Beschlussfassung über 
den jährlichen Investitionsplan ist eine Mehrheit von ¾ der 
abgegebenen Stimmen erforderlich, sofern darin Investitio-
nen über 2 % des Bruttoumsatzes des Vorjahres enthalten 
sind. Für die Prüfung, ob dem Investitionsplan zugestimmt 
werden sollte, begehrte die Antragstellerin Bucheinsicht 
sowie die Freigabe von bestimmten Daten und Informa-
tionen. Die Antragsgegnerin verweigerte die Freigabe mit 
dem Hinweis auf das Kartellverbot, weil die Antragstellerin 
Wettbewerberin der Antragsgegnerin ist. 

Der OGH bestätigte seine bisherige ständige Rechtspre-
chung, wonach dem GmbH-Gesellschafter ein umfassen-
des Informationsrecht gegenüber der Gesellschaft zusteht, 
das über das im Gesetz geregelte Bucheinsichtsrecht 
gem § 22 Abs 2 GmbHG hinausgeht. Dieser Informati-
onsanspruch ist aber insoweit beschränkt, als er rechts-
missbräuchlich ausgeübt wird oder gegen ein gesetzliches 
Verbot verstößt. Gegen ein gesetzliches Verbot kann die 
Informationserteilung etwa dann verstoßen, wenn eine Ver-
letzung gegen das Kartellverbot vorliegt (dies wurde vom 
OGH unter Berufung auf die E 6 Ob 105/19p im Ergebnis 
verneint). Eine rechtsmissbräuchliche Ausübung des Infor-
mationsrechts liegt etwa dann vor, wenn unlautere Motive 
der Rechtsausübung augenscheinlich in den Vordergrund 
treten oder wenn ein krasses Missverhältnis zwischen den 
Interessen des Handelnden und den beeinträchtigten In-
teressen des anderen Teils besteht. Rechtsmissbräuch-
lich ist der Informationsanspruch ferner auch dann, wenn 
damit gesellschaftsfremde, die Gesellschaft schädigende 
Interessen verfolgt werden.

Die Verweigerung des Bucheinsichtsrechts/Informations-
rechts setzt zudem nicht nur eine abstrakte, sondern auch 
eine konkrete Gefährdung voraus, dass die erlangten In-
formationen zu einer schwerwiegenden Schädigung der 
Gesellschaft führen. Dafür trägt die die Informationser-
teilung verweigernde Gesellschaft die Behauptungs- und 
Beweislast. Sie hat dabei konkrete Behauptungen sowohl 
zur Gefährdung als auch zur Wettbewerbsrelevanz der be-
gehrten Informationen aufzustellen. Im konkreten Fall ge-
lang dies der Antragsgegnerin nicht, weil sie sich lediglich 
ganz allgemein auf eine vermeintliche kartellrechtswidrige 
Informationserteilung berufen hatte.
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explizit gegen die in der Literatur und älteren Rechtspre-
chung vorhandene Tendenz, eine Einschränkung der Prü-
fungspflicht bei vereinfachten Anmeldungen nach § 11 FBG 
anzunehmen.

Im vorliegenden Fall enthielt das Angebot mehrere Bedin-
gungen und Befristungen, die die Prüfung, ob ein annah-
mefähiges Anbot und eine gültige Abtretung vorlagen, er-
forderlich machte. Da der Revisionsrekurswerber nicht mit 
der erforderlichen Überzeugung darlegen konnte, dass alle 
Bedingungen für das Vorliegen eines – annahmefähigen – 
Angebots vorlagen, haben die Vorinstanzen zutreffend die 
Eintragung des Gesellschafterwechsels verneint.

Praxistipp:  

Selbst bei vereinfachten Anmeldungen zum 
Firmenbuch (wie bei der Anmeldung der maß-
geblichen Geschäftsanschrift, Geschäfts-
zweig, Mitglieder des Aufsichtsrats, aber auch 
der Gesellschafter einer GmbH, deren Stam-
meinlagen oder die darauf geleisteten Einzah-
lungen) kann das Firmenbuchgericht näher 
prüfen, sofern Bedenken gegen die Anmel-
dung bestehen. Es ist daher sicherzustellen, 
dass alle eintragungsrelevanten Vorausset-
zungen und allfällige Urkunden vorliegen.

1.6 Verschmelzung und Wiederkaufsrecht (OGH 
18.12.2019, 5 Ob 136/19i; OGH 21.01.2020, 1 Ob 
173/19a)

Der OGH hatte sich in diesen Entscheidungen mit der Fra-
ge zu beschäftigen, ob ein Wiederkaufsrecht nach § 1068 
ABGB, welches einer übertragenden Gesellschaft einge-
räumt wurde, durch eine Verschmelzung untergeht oder be-
stehen bleibt. Rechtlicher Hintergrund ist zum einen § 1070 
ABGB, der regelt, dass ein Wiederkaufsrecht auf die Leb-
zeit des Berechtigten beschränkt und unvererblich ist sowie 
auch sonst nicht an Dritte übertragen werden kann. Zum 
anderen besteht ein Judikat aus 1995, das zur spiegelbild-
lichen Regelung über Vorkaufsrechte eine Übertragung im 
Wege der Verschmelzung als nicht zulässige Übertragung 
an einen Dritten sieht, weil die übertragende Gesellschaft 
durch die Verschmelzung untergeht und aus dem Firmen-
buch gelöscht wird. Dies sei dem Tod einer natürlichen Per-
son gleichzusetzen und das Vorkaufsrecht somit ex lege 
erloschen. Dass die übertragende Gesellschaft ohne die 
Einleitung einer Liquidation untergeht und in der Überneh-
menden wirtschaftlich weiterbesteht, spielte damals für den 
OGH keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund fanden zwei Konstellationen nur 
wenige Wochen hintereinander ihren Weg zum OGH, und 

zwar betreffend Wiederkaufsrechte. Im ersten Fall wurde 
eine wiederkaufsberechtigte GmbH auf eine andere GmbH 
verschmolzen, während im zweiten Fall eine wiederkaufsbe-
rechtigte AG auf eine Societas Europaea (SE) verschmolz. 
Als die übernehmenden Gesellschaften die Wiederkaufs-
rechte ausüben wollten, wurde ihnen entgegengehalten, 
dass die Wiederkaufsrechte gem § 1070 ABGB und der 
oben erwähnten Rechtsprechung zufolge mit dem Unter-
gang der ursprünglich berechtigten Gesellschaften unterge-
gangen seien.

Der 5. Senat des OGH führte dazu zunächst aus, dass ein 
Wiederkaufsrecht, wie ein Vorkaufsrecht, selbstverständlich 
auch einer juristischen Person eingeräumt werden kann und 
dann prinzipiell erst mit deren Untergang erlischt. Die Ver-
schmelzung ist eine Übertragung des Vermögens im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge unter Ausschluss der Abwick-
lung, nach der Verschmelzung bleibt bei der übertragenden 
Gesellschaft kein Vermögen zurück und diese wird beendet, 
ohne dass ein Liquidationsverfahren eingeleitet wird. Die 
verschmelzenden, selbständigen Gesellschaften werden 
durch den Vorgang zusammengeführt und werden zu einer 
einzigen Rechtsperson. Es findet eben gerade keine Ab-
wicklung der übertragenden Gesellschaft statt, sodass die 
Löschung aus dem Firmenbuch gerade nicht den endgül-
tigen Untergang der übertragenden Gesellschaft bedeutet. 
Somit findet mit der Verschmelzung keine Übertragung im 
Sinne des § 1070 ABGB statt. Vielmehr geht das Vermögen 
der übertragenden Gesellschaft in der übernehmenden auf, 
sodass ein der übertragenden Gesellschaft eingeräumtes 
Wiederkaufsrecht zugunsten der vereinten Gesellschaft fort-
wirkt. Der Untergang einer übertragenden Gesellschaft im 
Zuge der Verschmelzung ist somit nicht mit dem Tod einer 
natürlichen Person gleichzusetzen. 

Der 1. Senat des OGH schloss sich der Argumentation des 
5. Senats an und sprach aus, dass das oben Gesagte auch 
gelten muss, wenn es sich um eine Verschmelzung auf eine 
Societas Europaea handelt.

Praxistipp:  

Diese Entscheidungen des OGH schaffen 
eine wichtige Klärung zur Frage der Behand-
lung von Wiederkaufsrechten im Rahmen von 
gesellschaftsrechtlichen Gesamtrechtsnach-
folgen, die wohl auch auf Vorkaufsrechte an-
wendbar ist. Wer einer juristischen Person ein 
Vorkaufs- oder Wiederkaufsrecht einräumt, 
muss davon ausgehen, dass dieses potenti-
ell für längere Zeit als die Lebzeit einer natürli-
chen Person besteht und auch Verschmelzun-
gen oder andere Umgründungen übersteht.
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1.7 Entscheidungen zur Einlagenrückgewähr

Gerichtsstand bei Einlagenrückgewähr (OGH 
23.01.2020, 6 Ob 202/19b)

Im gegenständlichen Fall beschäftigte sich der OGH mit ei-
ner Gerichtsstandsvereinbarung im Zusammenhang mit ei-
nem Anspruch aus Einlagenrückgewähr. Streitgegenständ-
lich war ein fremdunüblicher Geschäftsbesorgungsvertrag, 
der zwischen der Gesellschaft und einer ihrer Gesellschafte-
rinnen geschlossen wurde. Dieser Vertrag enthielt eine Ge-
richtsstandsvereinbarung zugunsten der Gerichte am Sitz 
der beklagten Partei. Während die Beklagte eine deutsche Ge-
sellschaft ist, brachte die Klägerin ihre Klage in Österreich ein.

Der OGH erwog dazu, dass der Anspruch aus Einlagen-
rückgewähr ein eigenständiger, (gesellschafts-)vertraglicher 
Anspruch ist. Insofern handelt es sich bei den geltend ge-
machten Ansprüchen aus der Einlagenrückgewähr gerade 
nicht um Ansprüche aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag 
oder aus dessen Rückabwicklung. Zur Wirksamkeit der Ge-
richtsstandsvereinbarung führte der OGH aber aus, dass 
diese dann nicht wirksam zustande kommt, wenn eine den 
Vertrag abschließende Partei handlungsunfähig oder nicht 
wirksam vertreten ist.

Das Schutzbedürfnis des rechtsgeschäftlichen Verkehrs 
an der Unbeschränktheit der Vertretungsmacht besteht bei 
Gesellschaftern als Vertragspartner nicht. Verstöße gegen 
das Verbot der Einlagenrückgewähr beschränken folglich 
die Vertretungsmacht des Geschäftsführers. Im hier vorlie-
genden Fall kam die Gerichtsstandsvereinbarung mangels 
Vertretungsbefugnis nie wirksam zustande.

Berufung auf die absolute Nichtigkeit wegen Einlagen-
rückgewähr (OGH 20.02.2020, 6 Ob 18/20w)

Im vorliegenden Fall ließ der Beklagte auf seine Kosten eine 
Tiefgarage auf der benachbarten Liegenschaft errichten. 
Diese Liegenschaft stand im Eigentum einer GmbH, an der 
er zu 99% beteiligt war. Bei Verkauf seines Anteils ließ er 
sich von der GmbH ein unentgeltliches Servitutsrecht zur 
Nutzung der Tiefgarage einräumen. Die GmbH wurde dabei 
durch den Käufer (als Geschäftsführer) vertreten. Einige Zeit 
später kam es zu einem Zwangsversteigerungsverfahren der 
Liegenschaft, bei dem der Kläger den Zuschlag erhielt und 
als Alleineigentümer im Grundbuch einverleibt wurde. Im ge-
genständlichen Verfahren begehrt der Kläger die Löschung 
der Servitut des Beklagten aufgrund eines Verstoßes gegen 
das Verbot der Einlagenrückgewähr. 

Die Vorinstanzen gaben der Klage statt und führten aus, 
dass sich jedermann auf die absolute Nichtigkeit berufen 
kann und diese von Amts wegen wahrzunehmen ist. Der 
Revisionswerber argumentierte, dass der Kläger als "unbe-
teiligter Dritter" dem zu beurteilenden Verstoß gegen § 82 
GmbHG nicht nahe genug steht und § 879 ABGB daher so 
weit teleologisch zu reduzieren sei, dass sich im vorliegenden Fall 
nicht jedermann auf die absolute Nichtigkeit berufen könne.

Der OGH bestätigte erwartungsgemäß seine ständige 
Rechtsprechung, dass ein Verstoß gegen § 82 GmbHG bei 
Anzeichen von Amts wegen wahrzunehmen ist. Auf eine Na-
hebeziehung des Klägers zum Verstoß kommt es hingegen 
nicht an.

Rückzahlung eines Gesellschafterkredits als verbotene 
Einlagenrückgewähr (OGH 23.01.2020, 6 Ob 13/20k)

Im Sachverhalt dieser Entscheidung hatte die klagende 
GmbH einen Privatkredit des Beklagten, der ihr Gesellschaf-
ter war, zurückgezahlt. Die Gesellschaft forderte diese Zah-
lungen jetzt aufgrund eines Verstoßes gegen das Verbot der 
Einlagenrückgewähr zurück. Die Vorinstanzen gaben der 
Klage statt.

Der OGH führte zur Revision des Beklagten aus, dass für 
eine rechtsgrundlose Rückzahlung eines Privatkredits durch 
Gesellschaftsmittel das Gleiche gelten muss wie für die Be-
stellung von Sicherheiten durch die Gesellschaft für einen 
Kredit des Gesellschafters. Zweck des § 82 Abs 1 GmbHG 
ist es, das Stammkapital als Haftungsfonds für Gläubiger 
zu sichern und vor unzulässigem Zugriff der Gesellschafter 
zu schützen. Das bedeutet, dass jede unmittelbare oder 
mittelbare Zahlung an den Gesellschafter eine gleichwerti-
ge Gegenleistung erfordert. Darauf, ob der Beklagte seine 
Stammeinlage zurückgefordert habe, kommt es nicht an.
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Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat auch in der ös-
terreichischen Rechtslandschaft tiefgreifende Spuren hin-
terlassen. Im Rahmen von mehreren COVID-19-Gesetzen 
hat der Gesetzgeber eine Vielzahl von neuen Materienge-
setzen erlassen und Sonderbestimmungen in bestehenden 
Gesetzen ergänzt, und zwar mit dem vordergründigen Ziel, 
die Auswirkungen von COVID-19 auf alle erdenklichen Le-
bensbereiche abzuschwächen, ihnen entgegenzuwirken 
oder sie sonst in den Griff zu bekommen. 

Im Bereich des Gesellschaftsrechts ist dies durch das "Bun-
desgesetz betreffend besondere Maßnahmen im Gesell-
schaftsrecht aufgrund von COVID-19" (COVID-19-GesG) 
geschehen, das mit dem 2. COVID-19-Gesetz mitbe-
schlossen und durch das 4. COVID-19-Gesetz sowie das 
8. COVID-19-Gesetz geändert wurde. Regelungsgegen-
stand sind zum einen virtuelle Versammlungen und zum 
anderen die Verlängerung bestimmter Fristen. Das gesamte 
Regelungsregime des COVID-19-GesG tritt mit Ablauf des 
31.12.2020 außer Kraft.

Virtuelle Versammlungen

Mit dem COVID-19-GesG hat der Gesetzgeber die Mög-
lichkeit geschaffen, gesellschaftsrechtliche Versammlungen 
ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer zu ermögli-
chen ("virtuelle Versammlungen"). Durch Verordnung der 
Justizministerin (COVID-19-GesV) und durch Erlass des 
Bundesministeriums für Justiz sind nähere Regelungen be-
treffend die Durchführung virtueller Versammlungen bereit-
gestellt worden.
Im Gegensatz zur bisherigen Rechtslage sind nun General- 
und Hauptversammlungen, aber auch Versammlungen von 
Organen, womit insbesondere Aufsichtsratssitzungen sowie 
Versammlungen von (Stiftungs-)Vorständen und Geschäfts-
führern gemeint sind, ohne Einschränkung virtuell erlaubt. 
Das gilt selbst dann, wenn im jeweiligen Gesellschaftsver-
trag Abweichendes geregelt ist.
Zur Abhaltung einer virtuellen Versammlung ist erforderlich, 
dass eine Teilnahmemöglichkeit mittels akustischer und op-
tischer Zweiweg-Verbindung in Echtzeit besteht. Allerdings 
reicht für die Zulässigkeit einer virtuellen Versammlung be-
reits aus, dass nur bei der Hälfte der Teilnehmer gegensei-
tige Sicht- und Hörbarkeit besteht, solange die anderen 
Teilnehmer akustisch mit der Versammlung verbunden sind. 
Ferner muss jeder Teilnehmer Wortmeldungen abgeben 
und an Abstimmungen teilnehmen können.
Die Entscheidung, ob eine virtuelle Versammlung durch-
geführt werden soll und welche Verbindungstechnologie 
dabei zum Einsatz kommt, ist von jenem Organ oder Or-
ganmitglied zu treffen, das die betreffende Versammlung 
einberuft. Eine Interessenabwägung, die die Interessen der 
Gesellschaft und jene der Teilnehmer berücksichtigt, ist vor-
zunehmen. In der Einberufung der virtuellen Versammlung 
ist anzugeben, welche organisatorischen und technischen 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Ver-
sammlung bestehen.

Verlängerung von Fristen

Mit dem COVID-19-GesG sind weiters die Fristen zur Auf-
stellung des Jahresabschlusses und zur Einreichung des 
Jahresabschlusses geändert worden. Wenn es den ge-
setzlichen Vertretern von Kapitalgesellschaften, Genossen-
schaften oder Vereinen aufgrund der COVID-19-Pandemie 
nicht möglich ist, den Jahresabschluss in den ersten fünf 
Monaten des Geschäftsjahrs aufzustellen, so kann diese 
Frist um höchstens vier Monate überschritten werden. Glei-
ches gilt für andere Unterlagen der Rechnungslegung, die 
innerhalb der für die Vorlage des Jahresabschlusses gelten-
den Fristen vorzulegen sind.
Zusätzlich wurde auch die Frist, innerhalb der die jährliche 
Hauptversammlung/Generalversammlung einer Kapitalge-
sellschaft oder Genossenschaft stattfinden muss, auf 12 
Monate nach dem Bilanzstichtag erstreckt. 
Jahresabschlüsse und andere offenzulegende Unterlagen 
sind in Abweichung zur bisherigen Rechtslage ebenfalls 
spätestens 12 Monate nach dem Bilanzstichtag beim Fir-
menbuch einzureichen.
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